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RS OGH 1970/9/15 8Ob172/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1970

Norm

ABGB §885

Rechtssatz

Zur Erfüllung der Voraussetzung der "Unterfertigung eines Aufsatzes" im Sinne des § 885 ABGB reicht es aus, wenn die

beiderseitigen Erklärungen in der Form erfolgen, daß die beklagte Partei das schriftliche Anbot des Klägers im

Korrespondenzwege annahm.
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